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Telearbeit – was
man beachten muss
Gelten für Arbeitnehmende, deren Arbeitsplatz 
ausserhalb der Firma ist, spezielle Regeln?

kationsgebühren, evtl. ein Mietan-
teil am Arbeitsplatz) zur Verfügung
zu stellen. 

Gleiches Recht bei Lohn, Fe-
rien und Leistungshindernis-
sen. Auch bei der Telearbeit wird
der Lohn als Zeitlohn festgesetzt.
Beim Anspruch auf Ferien und Frei-
zeit ergeben sich keine Unterschiede
zu einem normalen Arbeitsvertrag.

Die freie Gestaltung der Arbeitszei-
ten hat allerdings Einfluss auf die
Gewährung kurzfristiger Arbeitsbe-
freiung. 

Bezüglich Lohnfortzahlungs-
pflicht (Krankheit, Unfall, Mutter-
schaftsurlaub) bestehen bei der Tele-
arbeit keine Besonderheiten. Das-
selbe gilt bei Leistungsstörungen des
Computers: Wird die Arbeit online
verrichtet, handelt es sich zweifellos
um eine Störung, die der Arbeitge-
ber zu verantworten hat. Dies ist
auch der Fall, wenn die Telearbeit
zwar offline erfolgt, aber der Arbeit-
geber die Arbeitsinstrumente stellt. 

Fazit: Die Telearbeit ist rechtlich
gut geregelt. Am besten fahren Tele-
arbeitende, wenn sie einen norma-
len Arbeitsvertrag abschliessen.

Stephan Preisch, 
VSAM-Rechtskonsulent

M
oderne Kommunikations-
mittel machen sie mög-
lich, die Flexibilisierungs-
welle macht sie nötig: Tele-

arbeit. Telearbeit bedeutet, dass die
Arbeit ausserhalb des zentralen Ar-
beitsortes verrichtet wird. Statt täg-
lich vom Wohnort an den Arbeits-
platz zu fahren, werden die Arbeits-
informationen sowie das Arbeitser-
gebnis transportiert. 

Es existieren folgende Arten von
Telearbeit: 
■ Isolierte Telearbeit: Arbeitneh-
mende arbeiten zu Hause. Ihnen
steht kein Arbeitsplatz im Betrieb
des Arbeitgebers zur Verfügung. 
■ Alternierende Telearbeit: Inner-
halb bestehender arbeitsvertraglicher
Strukturen wird ein Teil der Arbeit
im Betrieb, der andere zu Hause ge-
leistet. 
■ Fernarbeitszentren: Neben dem
zentralen Betrieb bestehen kleine
Arbeitszentren in der Nähe der Ar-
beitnehmenden. Diese können ent-
weder als Satellitenbüro (gleicher Ar-
beitgeber) oder als Nachbarschafts-
büro (verschiedene Arbeitgeber) aus-
gestaltet sein. 

Verschiedene Arten von Ver-
trägen. Nicht bei jeder Art von 
Telearbeit liegt notwendigerweise ein
Arbeitsvertrag vor! Es kann sich
auch um einen Werkvertrag handeln
(Ziel ist die Herstellung eines Wer-
kes, z. B. eines Computerpro-
gramms), um einen Auftrag (charak-
terisiert durch fehlendes Weisungs-
recht des Arbeitgebers sowie fehlen-
des Unterordnungsverhältnis des
Unternehmers) oder um einen
Heimarbeitsvertrag (Arbeitsvertrag
mit frei wählbarem Arbeitsort).
Diese Unterscheidung ist insofern
wichtig, als nur die Arbeitsverträge
dem Gesamtarbeitsvertrag der Ma-
schinenindustrie unterstellt sind. 

Ob ein Arbeitsvertrag vorliegt
oder nicht, bestimmt sich aus der
Eingliederung in eine fremde Tätig-
keitsorganisation (z. B. Firma). Dem-
nach liegt bei einem Satelliten- und
einem Nachbarschaftsbüro meist ein
Arbeitsverhältnis vor. Der Arbeitge-
ber kann seine Weisungen durch-
setzen, überwacht die Arbeiten und
stellt die Arbeitsinstrumente zur Ver-
fügung. Dass die Arbeit nicht an der
zentralen Betriebsstätte, sondern in
einer ausgegliederten Arbeitsstätte
verrichtet wird, ändert an der rechtli-
chen Ausgestaltung des Vertragsver-
hältnisses nichts. Bei der isolierten
Telearbeit kann sich die Frage des
Heimarbeitsvertrages stellen. Den-
noch überwiegt auch bei dieser Art
von Telearbeit meist die Eingliede-
rung in eine fremde Arbeitsorganisa-
tion.

Der Arbeitgeber ist grundsätzlich
verpflichtet, den Arbeitnehmenden
die nötigen Arbeitsgeräte (technische
Ausstattung des Telearbeitsplatzes,
laufende Kosten für die Kommuni-
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bandsnamens in «Angestellte
Schweiz VSAM» vorsieht. Die An-
passung der Statuten ermöglicht nun
auch, Mitglieder im beruflichen Ru-
hestand aufzunehmen.

Jahresbericht, Jahresrechnung
1998 und Revisionsbericht fanden
einhellig Zustimmung. Mit den
guten Rechnungsabschlüssen des
Verbandes und der Liegenschaft ist
sichergestellt, dass die Angestellten
Schweiz VSAM die nächsten Jahre
aus grundsätzlich solider Position
angehen können. Breite Zustim-
mung fand auch das ausgeglichene
Budget 2000, welches einen unver-
änderten Jahresbeitrag für Aktive
vorsieht. Eine deutliche Mehrheit
der Delegierten folgte dem Antrag
der Geschäftsleitung, den Beitrag für
Einzelmitglieder im Ruhestand neu
auf Fr. 30.– festzusetzen.

Im Referatsteil der DV/GV 1999
beleuchteten Dr. Fred Henneberger,
Lehrbeauftragter für Volkswirtschafts-
lehre an der Universität St. Gallen,
Stefan Graf, wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Forschungsinstitut für Ar-
beit und Arbeitsrecht an der Univer-
sität St. Gallen, und Dr. Alfonso
Sousa-Poza, wissenschaftlicher Mitar-
beiter an gleicher Stätte, die Entwick-
lungstendenzen im Bereich Arbeits-
zeit. Sie kamen dabei zum Schluss,
dass Flexibilisierungsmassnahmen
und vor allem individuelle Arbeits-
zeitverkürzungen häufig in komple-
mentärer Beziehung zueinander ste-
hen und auf verschiedenste Weise
miteinander kombinierbar sind. Sie
lassen gegenüber der kollektiven Ar-
beitszeitverkürzung vergleichsweise
höhere Beschäftigungswirkungen er-
warten. Als Quintessenz aus den
Analysen schliessen die Referenten,
dass sich bei den Arbeitnehmenden
keine Mehrheit für eine generelle Ar-
beitszeitverkürzung finden lässt.
Damit scheint die einzig vernünftige
Strategie der Weiterführung der Ar-
beitszeitdiskussion im Bereich der
freiwilligen, individuellen Arbeits-
zeitverkürzung und -flexibilisierung
zu liegen.

Weiterbildung gross ge-
schrieben. Auch im Berichtsjahr
war die Aus- und Weiterbildung der
HV/AV-Exponenten und Mitglieder

ein grosses Anliegen. So lud der Ver-
band Mitte September Führungs-
kräfte aus der MEM-Industrie sowie
Vorstandsmitglieder der HV/AV zu
einem halbtägigen Intensivseminar
zum Thema «Wandern mit Direkt-
investitionen von Schweizer Unter-
nehmen auch die Arbeitsplätze ins
Ausland ab?» nach Winterthur ein.
Dabei stellte Dr. Fred Henneberger
seine wissenschaftlichen Untersu-
chungen zu diesem Thema vor. Die
Resultate lassen aber keine eindeu-
tige Folgerung zu, wonach Investi-
tionen im Ausland immer einen
Abbau von Arbeitsplätzen in der
Schweiz bedeuten müssen oder dass
Auslandinvestitionen Arbeitsplätze
in der Schweiz retten.

Gemäss Dr. Bruno Walser, Leiter
Märkte und Technologie von Sulzer
Industries, der die Entwicklungen
bei Sulzer aufzeigte, müssen wir
davon ausgehen, dass die Beschäftig-
tenzahl im industriellen Sektor wei-
ter abnimmt, weil die lokalen Ar-
beitskosten in den Überlegungen
der Unternehmen im Vordergrund
stehen und dabei die Schwellen- und
Industrieländer mit tiefen Löhnen
die Nase vorn haben.

Die bewährten und voll besetzten
Salärkurse wurden auch im Berichts-
jahr weitergeführt. Die je rund 25
KursteilnehmerInnen wurden opti-
mal auf die anstehenden Salärver-
handlungen in den Unternehmen
vorbereitet. Auch die paritätische
Schulung der Arbeitnehmenden war
den Sozialpartnern wieder ein wich-
tiges Anliegen.

Bewährte Dienstleistungen.
Die Auslagerung qualifizierter
Dienstleistungen an verlässliche
Partner hat sich auch im Berichtsjahr
bewährt. Der Beratungsrechtsschutz
(Prophylaxe), die freie Anwaltswahl
und die hohe Deckung im Scha-
densfall durch die Versicherung aller
Arbeitnehmerrisiken sowie die ange-
botene erweiterte Rechtsberatung
ohne Beschränkung des Rechtsge-
bietes für alle Mitglieder durch den
Rechtsdienst des VSAM wurden
sehr geschätzt. Diese Dienstleistun-
gen gehören zu den hervorragenden
und anerkannten Vorteilen der Ver-
bandsmitgliedschaft. 

Die im Herbst des Vorjahres ein-
geführte erweiterte Dienstleistung
VSAM Multi-Rechtsschutz im Rah-
men eines Kollektivvertrages mit der
Coop-Rechtsschutz fand verbreitet
Zuspruch.

1999 wurde keine Gehaltshoch-
rechnung gemacht, dafür wurde be-
schlossen, im Frühjahr 2000 eine
Vollerhebung durchzuführen. Somit
wird die allseits geschätzte und zu-
verlässige Salärstatistik wieder zur
Verfügung stehen.

Unvermindert attraktiv gestalte-
ten sich das weitere Dienstleistungs-
angebot und die Sonderaktionen der
Angestellten Schweiz VSAM. Die
Sparvarianten in den Krankenpflege-
versicherungen im Rahmen von
Kollektivverträgen mit sechs Versi-
cherungsgesellschaften wurden rege
benutzt. Guten Anklang bei den
Mitgliedern fanden auch die günsti-
gen Angebote unter dem Kollektiv-
vertrag mit der Zürich-Versicherungs-
Gesellschaft (Züritel) für die Berei-
che Motorfahrzeuge, Hausrat und
Privathaftpflicht. Bei der Sonderak-
tion «SBB-Gutscheine» ermöglich-
ten die Angestellten Schweiz VSAM
den Hausverbänden, ihren Mitglie-
dern Reisegutscheine mit einem Ein-
schlag von 5% anzubieten. Das An-
gebot für UBS-VISA-Karten wurde
auch im Berichtsjahr weitergeführt.

Über eine weitere Zusammenar-
beit konnte der Verband im Herbst
des Berichtsjahres informieren: Die
Angestellten Schweiz VSAM und
DuetHotels bieten ihren Mitglie-
dern ein attraktives Angebot für
Kurzferien an.

Herausforderung GAV-Voll-
zug. Das Kerngebiet GAV in den
Tätigkeiten der Angestellten Schweiz
VSAM hat sich im Berichtsjahr noch
akzentuiert. Es gibt mittlerweile fast
keine HV/AV-Firma mehr, die nicht
über praktische Erfahrung mit Sozi-
alplänen verfügt. Der Umfang der
Unterstützung durch den VSAM bei
Entlassungen, Sozialplänen und
GAV-Vollzugsfragen ist 1999 noch-
mals angestiegen.

Eine vollständige Version des Jahresberichts kann
beim VSAM, Tel. 01/363 51 54, Fax 01/363 79 78, E-
Mail info@vsam.ch, bestellt werden. Diese enthält
auch die Tätigkeiten der VSAM-Dachorganisation VSA.
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